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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes und des Bay-
erischen Hochschulpersonalgesetzes 

A) Problem 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof urteilt über die Art. 12 Abs. 1 
Grundgesetz (GG) beschränkenden Eignungsfeststellungsverfahren 
zunehmend restriktiv, sodass die Spielräume für rechtssicher durch-
zuführende Eignungsfeststellungsverfahren enger geworden sind.  

Gleichwohl betonen die Hochschulen die positiven Auswirkungen ihrer 
Verfahren auf den Studienerfolg, wobei sie insbesondere den bera-
tenden Charakter der Eignungsfeststellungsverfahren herausstellen. 
Da verfassungsrechtlich erst dann auf den unbestrittenen Nutzen der 
Eignungsfeststellungsverfahren geblickt werden darf, wenn deren Be-
rechtigung insbesondere unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten 
festgestellt werden kann, wird als Alternative hierzu die Möglichkeit 
obligatorischer Studienorientierungsverfahren, ergänzt oder ersetzt 
durch obligatorische Beratungsgespräche, geschaffen.  

Im Rahmen der Verbändeanhörung wurden zudem in einer Arbeits-
gruppe zusammen mit den Hochschulverbünden und den betroffenen 
Hochschulen bestehende Eignungsfeststellungsverfahren überprüft 
und in Ausgestaltung der „besonderen qualitativen Anforderungen“ in 
Art. 44 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) ge-
meinsam Kriterien entwickelt, bei deren Vorliegen Eignungsfeststel-
lungsverfahren weiterhin zulässig sind. 

Angesichts einer – nicht zuletzt durch die Öffnung des Hochschulzu-
gangs für beruflich Qualifizierte – heterogener gewordenen Bewerber-
struktur wird den Hochschulen mit der Einführung von verpflichtenden 
Studienorientierungstests ein zusätzliches Instrument mit positiver 
Auswirkung auf die Schwund- und Abbruchquoten zur Verfügung ge-
stellt. 

Daneben wurde die Festlegung von Altersgrenzen in Art. 44 Abs. 2 
Satz 2 BayHSchG vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof in seiner 
Entscheidung vom 12. Juli 2013 (Vf. 9-VII-12) als unzulässiger Eingriff 
in die Berufsfreiheit (Art. 101 der Verfassung) und damit als verfas-
sungswidrig eingestuft. Auch insoweit besteht Handlungsbedarf. 

 

B) Lösung 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird der unter A) skizzierte Än-
derungsbedarf hochschulrechtlich umgesetzt.  

 

C) Alternativen 

Keine 
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D) Kosten 

Die Umsetzung dieses Änderungsgesetzes erfolgt im Rahmen der 
vorhandenen Stellen und Mittel. Insbesondere können bestehende 
Eignungsfeststellungsverfahren mit minimalem Aufwand in Studienori-
entierungsverfahren umgearbeitet werden, da hier letztlich lediglich 
die Folge der Zugangsbeschränkung bei Nichtbestehen entfällt. Einige 
Hochschulen nutzen zudem bereits für die Entwicklung von Studien-
orientierungsverfahren bestehende Möglichkeiten zur Einwerbung von 
Sondermitteln (z.B. im Rahmen des Bund-Länder-Programms für bes-
sere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre – „Quali-
tätspakt Lehre“) 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Bayerischen Hochschulgeset-
zes und des Bayerischen Hochschulpersonalge-
setzes 

 

§ 1 

Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes 

Das Bayerische Hochschulgesetz (BayHSchG) 
vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-K), 
das zuletzt durch § 1 Nr. 212 der Verordnung vom 
22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Vor der Angabe zu Art. 1 wird folgende Anga-
be eingefügt: 

„Erster Teil A 
Geltungsbereich“. 

b) Die bisherige Angabe „Erster Teil“ wird durch 
die Angabe „Erster Teil B“ ersetzt. 

c) Die Angaben zu Art. 98 bis 100 werden wie 
folgt gefasst: 

„Art. 98  (aufgehoben) 

 Art. 99  (aufgehoben) 

 Art. 100 (aufgehoben)“. 

d) Die Angabe zu Art. 102 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 102 (aufgehoben)“. 

e) Die Angaben zu Art. 106 und 107 werden wie 
folgt gefasst: 

„Art. 106 Rechtsvorschriften 

 Art. 107 Inkrafttreten“. 

2. Vor Art. 1 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Erster Teil A 
Geltungsbereich“. 

3. Der bisherige Erste Teil wird Erster Teil B. 

4. Art. 44 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Halbsatz 1 wird die Angabe „Abs. 2 
bis 5“ durch die Wörter „Abs. 2 bis 4 und 6“ 
ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „sowie Al-
tersgrenzen festgelegt“ gestrichen. 

c) Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 5 eingefügt: 

„(5) 
1
Die Hochschule kann für grundstän-

dige Studiengänge den Nachweis über die 
Teilnahme an einem Studienorientierungsver-
fahren verlangen, das der Selbsteinschätzung 
über die Studienwahl dienen soll. 

2
Das Ergeb-

nis hat keine Auswirkungen auf den Hoch-
schulzugang. 

3
Die Hochschule regelt das Nä-

here zu Ausgestaltung und Durchführung 
durch Satzung.“ 

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6. 

e) Der bisherige Abs. 6 wird aufgehoben. 

5. Art. 81 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird aufgehoben.  

b) Die bisherigen Sätze 4 bis 7 werden die Sätze 
3 bis 6. 

c) Der bisherige Satz 8 wird Satz 7 und die An-
gabe „7“ wird durch die Angabe „6“ ersetzt. 

d) Der bisherige Satz 9 wird Satz 8. 

6. In Art. 82 Satz 3 wird die Angabe „81 Satz 7“ 
durch die Angabe „81 Satz 6“ ersetzt. 

7. Art. 98 wird aufgehoben. 

8. Art. 106 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften“ durch das Wort 
„Rechtsvorschriften“ ersetzt. 

b) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„
2
Das Staatsministerium wird ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung die Benützung der 
staatlichen Bibliotheken, insbesondere die Zu-
lassung, den Ausschluss und das Leihwesen, 
näher zu regeln.“ 

9. Art. 107 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„Inkrafttreten“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestri-
chen. 

bb) Im Wortlaut wird die Satznummerierung 
gestrichen. 



Seite 4 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache 17/13145 

§ 2 

Änderung des Bayerischen  
Hochschulpersonalgesetzes 

Das Bayerische Hochschulpersonalgesetz 
(BayHSchPG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 230, 
BayRS 2030-1-2-K), das zuletzt durch § 1 Nr. 60 der 
Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Vor der Angabe zu Art. 1 wird folgende Anga-
be eingefügt: 

„Erster Teil A 
Geltungsbereich“. 

b) Die bisherige Angabe „Erster Teil“ wird durch 
die Angabe „Erster Teil B“ ersetzt. 

c) Die Angaben zu Art. 42 und 43 werden wie 
folgt gefasst: 

„Art. 42  Rechtsvorschriften 

 Art. 43  Inkrafttreten“. 

2. Vor Art. 1 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Erster Teil A 
Geltungsbereich“. 

3. Der bisherige Erste Teil wird Erster Teil B. 

4. Art. 22 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 wird aufgehoben. 

5. Art. 42 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften“ durch das Wort 
„Rechtsvorschriften“ ersetzt. 

b) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestri-
chen. 

c) Satz 2 wird aufgehoben. 

6. Art. 43 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Inkrafttreten“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestri-
chen. 

bb) Die Wörter „ ; es tritt mit Ablauf des 
30. September 2017 außer Kraft“ werden 
gestrichen. 

c) Abs. 2 wird aufgehoben.  

 

§ 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2016 treten au-
ßer Kraft: 

1. § 4 Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Baye-
rischen Hochschulgesetzes, des Bayerischen 
Hochschulpersonalgesetzes und des Bayerischen 
Hochschulzulassungsgesetzes vom 23. Februar 
2011 (GVBl. S. 102), 

2. § 2 des Gesetzes zur Änderung des Bayerischen 
Hochschulgesetzes vom 9. Juli 2012 (GVBl. 
S. 338, BayRS 2210-1-1-K). 

 

 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeines 

Aufgrund der zunehmend restriktiven Haltung des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zu Eignungs-
feststellungsverfahren wird als Alternative hierzu die 
Rechtgrundlage für verbindliche Studienorientierungs-
verfahren geschaffen. 

Im Rahmen der Verbändeanhörung wurden zudem in 
einer Arbeitsgruppe zusammen mit den Hochschul-
verbünden und den betroffenen Hochschulen beste-
hende Eignungsfeststellungsverfahren überprüft und 
in Ausgestaltung der „besonderen qualitativen Anfor-
derungen“ in Art. 44 Abs. 4 Satz 1 BayHSchG ge-
meinsam Kriterien entwickelt, bei deren Vorliegen Eig-
nungsfeststellungsverfahren weiterhin zulässig sind. 

Die Hochschulen erhalten durch den neu eingeführten 
Art. 44 Abs. 5 BayHSchG die Möglichkeit, verpflich-
tende Studienorientierungsverfahren durchzuführen. 
In diesen Verfahren müssen sich die Studienbewerbe-
rinnen und -bewerber mit den Anforderungen eines 
Studiengangs vorab beschäftigen und diese mit ihren 
individuellen Neigungen und Begabungen abgleichen. 
Der darin liegende Eingriff in Art. 101 der Bayerischen 
Verfassung (BV) und Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Grundge-
setz (GG) ist geringfügig und rechtfertigt sich aus dem 
Interesse des Staates an einer effektiven Verteilung 
von Haushaltsmitteln. 

Studienorientierungsverfahren entsprechen dem ver-
fassungsrechtlichen Gebot, dass Hochschulen als mit 
öffentlichen Mitteln finanzierte Bildungseinrichtungen 
die Ausbildungskapazitäten vollständig auszuschöp-
fen haben und Studienbewerberinnen und -bewer-
bern, bei denen eine hinreichende Aussicht auf einen 
Studienerfolg besteht, Studienplätze bei vorhandenen 
Ausbildungskapazitäten nicht vorenthalten werden 
dürfen.  

Angesichts einer heterogener gewordenen Bewerber-
struktur wird den Hochschulen mit der Einführung von 
Studienorientierungstests ein zusätzliches geeignetes 
Instrument zur Verfügung gestellt, um gegen Studien-
abbrüche präventiv tätig zu werden. 
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Zudem ist einer Entscheidung des Bayerischen Ver-
fassungsgerichtshofs zur Festlegung von Altersgren-
zen in Art. 44 Abs. 2 Satz 2 BayHSchG Rechnung zu 
tragen. In der Entscheidung vom 12. Juli 2013 (Vf. 9-
VII-12) wurde diese als unzulässiger Eingriff in die 
Berufsfreiheit (Art. 101 BV) und damit als verfas-
sungswidrig eingestuft. 

 

B) Zwingende Notwendigkeit einer normativen 
Regelung 

Nach dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes 
muss der Gesetzgeber die wesentlichen Entschei-
dungen im Hochschulbereich selbst treffen.  

 

C) Zu den einzelnen Vorschriften 

 

§ 1 Änderungen des Bayerischen Hochschulgeset-
zes (BayHSchG): 

 

Zu § 1 Nr. 1: 

Die Vorschriften dienen der Rechtsbereinigung.  

 

Zu § 1 Nr. 2: 

Die Vorschrift dient der Rechtsbereinigung. 

 

Zu § 1 Nr. 3: 

Die Vorschrift dient der Rechtsbereinigung. 

 

Zu § 1 Nr. 4: 

Zu lit. a): 

Es handelt sich um eine Folgeänderung.  

 

Zu lit. b): 

Die Festlegung von Altersgrenzen in Art. 44 Abs. 2 
Satz 2 wurde vom Bayerischen Verfassungsgerichts-
hof in seiner Entscheidung vom 12. Juli 2013 (Vf. 9-
VII-12) als unzulässiger Eingriff in die Berufsfreiheit 
(Art. 101 BV) und damit als verfassungswidrig einge-
stuft (GVBl. 2013 S. 491). Die entsprechende Be-
stimmung wird daher gestrichen. 

 

Zu lit. c): 

Satz 1 gibt den Hochschulen die Möglichkeit, für Stu-
diengänge obligatorische Studienorientierungsverfah-
ren zu verlangen.  

Diese neu geschaffenen Studienorientierungsverfah-
ren stellen dabei einen deutlich schwächeren Eingriff 
in die Berufswahlfreiheit der Art. 101 BV und Art. 12 
Abs. 1 Satz 1 GG dar als die Regelungen in Art. 44 
Abs. 2, 3 und 4 BayHSchG. Während bei künstleri-
scher Eignungsprüfung, Sporteignungsprüfung und 
Eignungsfeststellungsverfahren das Prüfungsergebnis 
über den Zugang zum gewünschten Studium ent-

scheidet, dient das neugeschaffene Verfahren nur zur 
Orientierung der Studierwilligen. Daher kann die Re-
gelung der Einzelheiten dieses Verfahrens auf die 
Satzungsebene delegiert werden. Die diesbezüglich 
zu erlassenden Satzungen sind nicht einvernehmens-
pflichtig. 

Obligatorische Studienorientierungsverfahren sollen 
dazu dienen, dass sich die Studienbewerberinnen und 
-bewerber bereits im Vorfeld über ihre individuellen 
Neigungen und Begabungen im Hinblick auf den kon-
kreten Studienwunsch klar werden. Die Teilnahme an 
dem Verfahren ist Immatrikulationsvoraussetzung 
nach Art. 46 Nr. 1 BayHSchG. 

Studienorientierungsverfahren können eine Alternati-
ve zu den unter den Voraussetzungen des Art. 44 
Abs. 4 Satz 1 BayHSchG und den dazu entwickelten 
Kriterien weiterhin rechtlich zulässigen Eignungsfest-
stellungsverfahren darstellen.  

Die Studienorientierungsverfahren sollen den Studi-
enbewerberinnen und -bewerbern zur genauen Infor-
mation und besseren Studienorientierung in einem 
konkreten Studiengang der jeweiligen Hochschule 
dienen, indem sie idealerweise eine eindeutige Emp-
fehlung für oder gegen eine Studienwahl ausspre-
chen. 

Gemäß Satz 2 begründet ein negatives Testergebnis 
keine Versagung der Immatrikulation. 

Die Hochschulen regeln gemäß Satz 3 in eigener 
Zuständigkeit die konkrete Ausgestaltung und Durch-
führung der Verfahren und eine etwaige Anerkennung 
von an einer anderen Hochschule in einem vergleich-
baren Studiengang durchgeführten Verfahren. Denk-
bar sind beispielsweise Online-Tests oder Beratungs-
gespräche. Entsprechende Verfahren können auch 
von mehreren Hochschulen zusammen entwickelt und 
durchgeführt werden. Es kann sich anbieten, bereits 
bestehende Eignungsfeststellungsverfahren in geeig-
neten Fällen als beratende Instrumente umzugestal-
ten. Idealerweise werden die Studienorientierungsver-
fahren in eine Studienberatung z.B. bei den zentralen 
Studienberatungsstellen einbezogen.  

Im Falle von Studienorientierungsverfahren verpflich-
ten sich die Hochschulen, den Studienbewerberinnen 
und -bewerbern das Ergebnis ihres Selbsttests mitzu-
teilen und diese Rückmeldung mit einer Empfehlung 
für oder gegen die Aufnahme des Studiums zu verse-
hen. Wie differenziert die Rückmeldung ausfällt, bleibt 
den Hochschulen bzw. Fakultäten überlassen.  

 

Zu lit. d): 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Regelung 
unter lit. c). 

 

Zu lit. e): 

Die Vorschrift war auf den doppelten Abiturjahrgang 
bezogen, beansprucht keine weitere Geltung und 
kann aufgehoben werden.  
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Zu § 1 Nr. 5  

Zu lit. a): 

Die Philosophisch-Theologische Hochschule der Sa-
lesianer Don Boscos hat den Betrieb endgültig einge-
stellt. Die staatliche Anerkennung ist erloschen. Die 
Regelung ist daher entbehrlich.  

 

Zu lit. b) – d): 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Regelung 
unter lit. a). 

 

Zu § 1 Nr. 6: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Regelung 
unter § 1 Nr. 5 lit. a).  

 

Zu § 1 Nr. 7: 

Die Vorschrift dient der Rechtsbereinigung. 

 

Zu § 1 Nr. 8: 

Zu lit. a) und b) 

Die Vorschriften dienen der Rechtsbereinigung. Inhalt-
liche Änderungen sind damit nicht verbunden. 

 

Zu § 1 Nr. 9: 

Die Vorschriften dienen der Rechtsbereinigung. 

 

Zu § 2 Änderung des Bayerischen Hochschulper-
sonalgesetzes (BayHSchPG): 

 

Zu § 2 Nr. 1: 

Die Vorschriften dienen der Rechtsbereinigung. 

Zu § 2 Nr. 2: 

Die Vorschrift dient der Rechtsbereinigung. 

 

Zu § 2 Nr. 3: 

Die Vorschrift dient der Rechtsbereinigung. 

 

Zu § 2 Nr. 4: 

Die Vorschrift dient der Rechtsbereinigung. 

 

Zu § 2 Nr. 5: 

Die Vorschriften dienen der Rechtsbereinigung. 

 

Zu § 2 Nr. 6: 

Zu lit. b): 

Das BayHSchPG hat sich bewährt. Eine Überprüfung 
einzelner Vorschriften kann einzelfallgenau im Be-
darfsfall erfolgen. Einer Regelung zum gänzlichen 
Außerkrafttreten bedarf es nicht mehr.  

 

Zu lit. c): 

Die Vorschrift dient der Rechtsbereinigung. 

 

Zu § 3: 

§ 3 Abs. 1 regelt das Inkrafttreten, Abs. 2 dient der 
Rechtsbereinigung. 


